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Beschwerde über irreführende Werbung im Video einer
Influencerin
18.09.2023

Das betroffene Unternehmen hat nach unserer Kontaktaufnahme reagiert und

zugesichert, dass der Text der Influencerin adaptiert wurde. 

Unser Beschwerdeverfahren sieht bei einer Rücknahme / Abänderung einer

beanstandeten Werbemaßnahme durch das Unternehmen keine weitere Behandlung

der Beschwerde vor.

Das Verfahren ist hiermit abgeschlossen. Der/Die Beschwerdeführer/in wurde davon in

Kenntnis gesetzt.

Wir danken dem Unternehmen für die rasche Umsetzung und Kooperation.

Sehr geehrte Damen und Herren des Werberats, ich möchte mein
Bedenken und meine Beschwerde über eine kürzlich ausgestrahlte
Werbung zum Ausdruck bringen, die mir aufgefallen ist. Das besagte
Video zeigt eine bekannte Influencerin https://www.instagram.com/p/
CtuFfIzozRE/ , die sich eine Obstschale zubereitet, während sie Fanta
trinkt. Obwohl ich verstehe, dass Werbung oft eine gewisse künstlerische
Freiheit besitzt, finde ich es problematisch, dass in diesem speziellen
Video der Eindruck erweckt wird, dass Fanta und Obst gleichwertig
hinsichtlich ihres gesundheitlichen Nutzens sind. Der subtile Vergleich
der beiden suggeriert, dass das Getränk Fanta genauso gesund sei wie
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Obst, was nach meinem Wissen und nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen nicht der Fall ist. Ich finde es wichtig, dass Werbung,
besonders solche, die sich an ein jüngeres Publikum und an leicht
beeinflussbare Zuschauer richtet, eine Verantwortung trägt, klare und
nicht irreführende Botschaften zu senden. Das aktuelle Video könnte bei
manchen Zuschauern den Eindruck hinterlassen, dass Fanta ein gesundes
Getränk ist, das dem Konsum von Obst gleichzusetzen ist. Ich bitte den
Werberat, diesen Vorfall zu überprüfen und sicherzustellen, dass solche
irreführenden Botschaften in der Werbung nicht weiter verbreitet
werden. Es ist entscheidend, dass die Integrität und Verantwortung in der
Werbung gewahrt bleibt, besonders wenn es um das Wohl und die
Gesundheit der Konsumenten geht. Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre
Aufmerksamkeit und hoffe auf eine baldige Klärung dieses Sachverhalts.
Mit freundlichen Grüßen, 
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